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Vorwort

Die Herausgeber Jörg Pudelka, Leiter des GIZ-Regionalprogramms „Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit in Zentralasien“, RiSG a. D. und Johann Weber, VRiVG i. R waren an 
der Ausarbeitung des kirgisischen Verwaltungsverfahrensgesetzes beteiligt und haben 
in der Folge Schulungen in allen Bereichen der Rechtsanwendung durchgeführt. Dabei 
tauchten immer wieder Fragen bei der Anwendung von Vorschriften auf.

Der Kurzkommentar will eine Hilfe für Gerichte, Behördenmitarbeiter und Anwäl-
te bei der Durchführung und Überprüfung von Verwaltungsverfahren nach diesem 
Gesetz sein und wesentliche Fragen beantworten. Eine Reihe von Beispielen soll die 
Rechtsanwendung erleichtern. Darüber hinaus enthält der Kommentar als Anlage ein 
Prüfungsschema, das dem Rechtsanwender als Richtschnur für den Ablauf der not-
wendigen Schritte vom Eingang des Antrags bis zur Vollstreckung des Verwaltungsakts 
dienen soll.

Besonderer Dank gilt der sachkundigen Unterstützung bei der Abfassung des Kom-
mentars durch die Richterinnen Dilfuza Boronbaeva, Antonina Rybalkina und Chol-
pon Dosmambetova sowie durch die Rechtsanwälte Ulan Satarov, Ermek Imanaliev 
und Aijan Kadyrova. Dank auch an Herrn Ivan Yeremenko, der kenntnisreich viel Mühe 
in die Übersetzung des Gesetzes und der Texte vom Russischen ins Deutsche und um-
gekehrt aufgewendet hat.

Soweit Vorschriften ohne Gesetzesnamen zitiert werden, handelt es sich um solche des 
Gesetzes der Kirgisischen Republik über die Grundlagen des Verwaltungshandelns und 
des Verwaltungsverfahren vom 31. Juli 2015 (Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG –).

Anregungen und Kritik sind ausdrücklich erwünscht. Insbesondere wären wir für Hin-
weise dankbar, welche Probleme in der Praxis auftauchen, in der Kommentierung aber 
nicht oder nicht ausreichend besprochen sind.
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Einführung

1. Die Anwendung dieses und auch jeden anderen Gesetzes im Bereich des öffentlichen 
Rechts wird im Wesentlichen durch das Gewaltenteilungsprinzips geprägt. Dieses Prin-
zip ist für einen demokratischen Staat besonders wichtig und kennzeichnend. Verein-
facht lässt es sich so erklären:

Durch Wahlen wird das Parlament berechtigt, für das Staatsvolk zu handeln. Mit dieser 
Legitimation stellt die Volksvertretung als der Gesetzgeber die Spielregeln auf (Legis-
lative). Er regelt durch Gesetze das Zusammenleben seiner Bürger (Privatrecht) und – 
das ist hier Gegenstand der Erörterung – auch das hoheitliche Verhältnis zwischen der 
Verwaltung und dem Bürger (Öffentliches Recht).

Wenn also ein Bürger mit einem Begehren an die Verwaltung (Administrative) heran-
tritt, muss ihm ein Gesetz einen entsprechenden Anspruch einräumen. Auf der anderen 
Seite muss die Verwaltung vom Gesetzgeber eine Befugnis erhalten haben, wenn sie ge-
gen den Bürger vorgehen, in seine Rechte eingreifen will. Das Verhältnis zwischen Ver-
waltung und Bürger regelt sich also allein auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften.

Ob ein Gesetz von der Verwaltung ordnungsgemäß ausgelegt und angewendet wird, 
entscheiden die Gerichte ( Judikative). Deren Aufgabe ist es aber nur, das Verwaltungs-
handeln zu überprüfen. Sie dürfen sich nicht in die Kompetenzen der Verwaltung ein-
mischen, die dieser vom Gesetzgeber eingeräumt worden sind. Die Gerichte dürfen also 
nicht selbst verwalten, sondern nur überprüfen, ob die Gesetze von der Verwaltung ein-
gehalten worden sind. Diesem Prinzip widerspricht es nicht, dass Verwaltungsgerich-
ten vom Gesetz die Befugnis eingeräumt worden ist, die Verwaltung zu verpflichten, 
Verwaltungsakte zu erlassen. Zum einen wird das Gericht mit einer solchen Verpflich-
tung nicht selbst wie eine Verwaltungsbehörde tätig, sondern verpflichtet diese nur 
zum Handeln. Zum anderen darf eine solche Verpflichtung nur ausgesprochen werden, 
wenn ein Gesetz eine Behörde zum Handeln verpflichtet und nur eine Entscheidung als 
rechtmäßig zulässt (Art. 174 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 VwGO).

Weder der Verwaltung noch der Justiz steht es zu, die Spielregeln zu ändern, weil sie 
diese vielleicht als nicht praktikabel ansehen oder gar für ungerecht halten. Ein solches 
Recht steht nur dem Gesetzgeber zu, denn nur er kann aus den Wahlen eine demokrati-
sche Befugnis ableiten, im Namen des Staatsvolkes zu handeln und Regeln aufzustellen.

2. Soweit Fragen im Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz entstehen, 
muss der erste Lösungsansatz also im Gesetz gesucht werden. Das Gesetz enthält wie 
alle Gesetze eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen. Unbestimmte Rechtsbe-
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griffe sind Begriffe, deren Wortlaut nicht so eindeutig ist, dass unstreitig klar ist, was mit 
ihnen gemeint ist und sich eine Auslegung erübrigt.

Bei der Auslegung des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, wie bei der Auslegung ande-
rer Gesetze, wie folgt vorzugehen:

a. Sind in einer gesetzlichen Vorschrift unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten, müssen 
zuerst die Auslegungshilfen herangezogen werden, die der Gesetzgeber selbst gegeben 
hat. In Art. 4 ist die Bedeutung verschiedener Grundbegriffe genauer umschrieben. Die 
dort gegebenen Definitionen von Begriffen des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind 
durch das Gesetz selbst gegeben worden und daher für die Verwaltung und die Gerich-
te bindend.

b. Weiter ist bei der Auslegung der im Gesetz verwendeten Begriffe zuvorderst von de-
ren Wortlaut auszugehen (Wort- oder grammatikalische Auslegung). Es ist die Bedeu-
tung eines Wortes im allgemeinen Sprachgebrauch (oder auch Fachsprachgebrauch) 
der Auslegung zugrunde zu legen. Grundsätzlich darf kein Gesetz entgegen dem klaren 
Wortlaut einer Vorschrift ausgelegt werden. Der klare Wortlaut bildet die Grenze einer 
zulässigen Gesetzesauslegung. Wenn im Gesetz eine Abstandsfläche von drei Metern 
vorgeschrieben wird, ist diese Zahl eindeutig und kann nicht in eine andere Zahl um-
gedeutet werden.

c. Wenn die Auslegung nach dem Wortlaut nicht zu eindeutigen Ergebnissen führt, weil 
ein Begriff durchaus mehrere Bedeutungen haben kann oder die Anwendungsgrenzen 
nicht genau beschreibt, ist als nächstes zu prüfen, ob sich aus dem textlichen Zusam-
menhang, in dem ein Begriff steht, Klarheit ergibt (systematische Auslegung). Bei die-
ser Auslegung ist die Unterteilung des Gesetzes in Kapitel von Bedeutung. Es ist z. B. zu 
prüfen, ob aus der Überschrift der Kapitel, in denen eine Norm steht, Erkenntnisse für 
deren Auslegung gewonnen werden können. Das Verwaltungsverfahrensgesetz ist in 
17 Kapitel aufgeteilt, in denen die jeweiligen Themenkomplexe zusammengefasst sind. 
Die Überschriften sind Teil des Gesetzes und für die Auslegung heranzuziehen.

So ergibt sich zum Beispiel aus der Gesetzessystematik ohne Weiteres, dass die in Kapi-
tel 1 enthaltenen Prinzipien für alle Stufen des Verwaltungshandelns gelten, da sie unter 
der Überschrift „Allgemeine Bestimmungen“ zusammengefasst sind. In Kapitel 2 sind 
die Grundprinzipien aufgeführt. Dies sind die Prinzipien, die wieder für das gesamte 
Gesetz gelten, also umfassend die Anwendung aller Normen bestimmen. Dagegen sind 
die in Kapitel 7 enthaltenen Regeln primär für Verwaltungsakte von Bedeutung.

d. Wenn auch der textliche Zusammenhang nicht zur ausreichenden Klarheit führt, ist 
nach dem Sinn und Zweck der Norm zu fragen. Es ist also die Antwort auf die Frage zu 
finden, was wollte der Gesetzgeber mit der Norm erreichen (teleologische Auslegung). 
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Dabei ist darauf zu achten, dass die Auslegung einer Norm zu vertretbaren „vernünf-
tigen Ergebnissen“ führt. Es ist nämlich davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit 
einer Norm nicht die Verwaltung überfordern oder gar blockieren wollte.

e. Als weitere Auslegungsmöglichkeit stehen bisweilen die Gesetzgebungsmaterialien 
zur Verfügung. In denen ist häufig erläutert, was der Gesetzgeber sich bei der Abfassung 
des Gesetzes gedacht hat; welche Ziele er mit der Norm erreichen wollte. Dabei kommt 
es aber nicht auf die Meinung einzelner am Gesetzgebungsverfahren beteiligter Perso-
nen an, sondern die Meinung der Mehrheit der gesetzgebenden Körperschaft (histori-
sche Auslegung).

Kein Fall der Auslegung stellt die „analoge Anwendung“ von Rechtsvorschriften dar. 
Sie sei jedoch hier erwähnt:

Wenn für einen Sachverhalt in einem einschlägigen Gesetz keine Regelung gefunden 
werden kann, ist zu prüfen, ob es in anderen Normen Regelungen gibt, die einen ähn-
lichen Fall regeln. Dann ist diese Norm „analog“, das heißt entsprechend anzuwenden.

3. Wie sind Normen in der Regel aufgebaut? Sie enthalten meist einen „Tatbestand“ 
und eine „Rechtsfolge“. Im Tatbestand sind die Voraussetzungen geregelt, die vorliegen 
müssen, damit die Rechtsfolge eintritt. Die Rechtsfolge beschreibt, welche Konsequen-
zen sich aus dem Vorliegen eines Tatbestandes ergeben.

Dies sei an Art. 47 erläutert.

Dort ist geregelt:

„Die Behörde hat auf Antrag der Beteiligten über die Aufhebung oder Änderung eines 
unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn

1) sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage nachträglich 
zugunsten des Antragstellers geändert hat“ …

Es müssen also folgende Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen:

Der Antragsteller muss einen Antrag gestellt haben („auf Antrag“),

es muss sich die Sach- oder Rechtslage geändert haben („die zugrunde liegende Sach- 
oder Rechtslage [hat sich] … geändert“),

diese Änderung muss nach der Bestandskraft des Verwaltungsaktes eingetreten sein 
(„nachträglich“),

es muss sich aus der Änderung ein für den Antragsteller günstiges Ergebnis ergeben 
(„zugunsten“).
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Erst wenn alle oben unter a–d. genannten Voraussetzungen vorliegen, legt das Gesetz 
als Rechtsfolge fest, dass die Behörde über die Aufhebung oder Änderung des Verwal-
tungsaktes zu entscheiden hat. Das Gesetz schreibt nicht vor, dass die Behörde in eine 
neue Sachprüfung einzutreten hat. Sie muss vielmehr erst abzuwägen, ob sie das In-
teresse des Bürgers an einer neuen – positiven – Sachentscheidung über das Interesse 
stellt, es bei der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes zu belassen.

Es ist also das Prinzip der Rechtssicherheit – es soll bei der Entscheidung bleiben, so-
fern diese Unanfechtbar ist – mit dem Prinzip der materiellen Gerechtigkeit abzuwägen.




